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EDITORIAL 2/2022

G aubte man die infolge der Corona-Epidemie entstandene welh,veite Krise (fast) überwunden zu haben,
sehen wir uns aufgrund des Ukraine-Kriegs erneut weltweiten wirtschaftlichen VeMerfr.rngen gegenüber.

Vor diesem Hintergnrnd informieren wir Sie rn der aktuellen KlientenlNFO über die geplanten Maßnahmen
der Energrekosten-Entlastung, wobei diese auskunftsgemäß erst den Anfang von zukünftig weiteren Ent-

lastungsmaßnahmen darstellen Die Covid-19-Unterstützungsmaßnahmen sind um eine Facette reicher,
nämlich zur Frage der l\,lietzinsreduktion basierend auf der jüngsten OGH-Entscheidung. lnwiefern mit
Rl]ckzahlungen von Corona-Förderungen zu rechnen ist, erfahren Sie im Beitrag ,,Update Corona-Unter-
stützungen 2022"

Wie in jedem Frühjahr stehen viele Arbeltnehmer vor der Aufgabe, ihre Arbeitnehmerveranlagung 2021
einzureichen. Wir geben lhnen diesbezüglich hilfreiche Tipps, unter anderem rund um das Pendler und
Homeoffice-Pauschale.

Nicht auf den ersten Blick erschließt sich für alle Betroffenen die GSVG-Pf|icht von Gewinnausschüttun-
gen. Dazu geben wir lhnen eine Elnordnung rn die Hand. Alle wesentlchen Anderungen des KöS|Richt-
linien- Wartungserlasses 2021, interessante Themen unter dem Beitrag ,,Splitte/' zusammengefasst so-
wie aktuelle höchstgerichtliche Entscheidungen und eine Terminübersichi für die Monate April bis Juni
2022 runden diese Ausgabe ab.

Eine Sonderausgabe der KlientenlNFO mit dem Titel ,,UKRAINE' und den Auswirkungen des Ukraine-
Kriegs auf d e Bilanzierung, den Spendenabzug sowie Fragen zur Aufnahme und Eingliederung von Uk-
raine-Flilchtlingen in den Arbeitsmarkt wird gerade ausgearbeitet.

1, IV]ASSNAHIV]EN ZUR ABFEDERUNG DER HOHEN ENERGIEKOSTEN

Um dle derzeit hohen Energiepreise abzufedern, hat die Bundesregier!ng im Rahmen von Geselzesini-
tlatlven zur Energiekostenentlastung einige [\,4aßnahmen zLrr Entlastung der Bevö kerung und Wrtschaft
vorgestellt Der Gesetzesenh/vurf llegl zur parlamentarischen Behand ung vor, d e finale Gesetzwerdung

- voraussichtlich im Mai 2022 - bleibt abzuwaiten Über etwaige Anderungen und die f nale Gesetzwer-
dung werden wir Sie im Rahmen der nächsten Ausgabe informieren.

1,1 Erhöhung des Pendlerpauschales um 50% und Vervieatachung des Pendlereuros
Aufgrund der Erhöhun9 der Treibstoffkosten soll das Pendlerpauschale für die Kalendermonate Mai
2022 bis Juni 2023 befristet um 50% erhöht werden
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Der Pendlereuro soll für diesen Zeitraum vervierfacht werden (auf € 0,67 /[4onavkm). Fur Steuer-
pflichtige, die keine Steuer zahlen, so I der rn diesem Zeitraum zu erstattende Betrag (SV-Ruckerstat-

tung, SV-Bonus) um insgesamt € 100 erhöht werden, wobei sich der zu erstattende Betrag im Kalen

derjahr 2022 um € 60 und im KaLenderlahr 2023 um € 40 erh0h1

lJm die Entastung möglichst froh w rksam werden zLr lassen, sollen Arbeltgeber verpfichtet werden die
höheren Werte so bald wie möglich, jedoch spätestens bis 31. August 2022 mitte s Aufrollung zu be

rücksichtigen. damlt diese in den lewe lgen Lohnzahlungsze traumen steLrerm ndernd wirken.

1.2 Welche weiteren Maßnahmen zur Energiekostenentlastung sind geplant bzw beschlossen?

. Senkung der Erdgasabgabe und Elektrizitätsabgabe urr rLrnd 9oo/d zwschen 1.5.2022 und

30 6 2022

Terirporäae Agrardieselvergutung b s JLrni 2023

Anhebung der Vorausvergutung von Energieabgaben für 2022 rnd 2023 va. 50Ä aul b s zo 25ak

der Vorjahres-Vergutungssumme
. Energiekosienausgleich n Höhe von einmalig € 150 lürjeden Haushat, sofern de Enkünfte beL

einem Einpersonenha!shalt € 55 000 und bei e nem [,4ehrpersonenhaushalt € 110.000 n cht über-
ste gen

'1.3 Eine Herabsetzung der EinkommenJKörperschattsteuervorauszahlung aufgrund hoher
Energiekostenbelastung ist ab sorort möglich

Das BI\,4F hat in e nem lnformaUonsschreiben vom 1 4 2022 vor dem Hintergrund der hohen Energiekos
tenbe astung e ne elnheitliche verwaltungsökonomische Vorgangswelse für die Herabsetzung der Steu-

ervorauszahlungen für das Jahr 2022 festge egt. Voraussetzung für d e Herabsetzung der SteueNoraus
zahlungen ist in alen Fällen, dass der Steuerpflichtge galbhaft machen kann dass er konkret vom
Energiekostenanstieg w rtschaftlich erheblich betroffen ist. ln den be den nachstehenden Fälen w rd vom
Vorliegen dieser Voraussetzung ausgegangenl

. Für das Ka enderlahr 2021 oder das im Jahr 2022 endende abweichende Wirischaftslahr besteht
Anspruch auf Energ eabgabenvergütung isd § 2 Abs 2 z 1 Energ eabgabenvergltungsgesetz

. Es w rd glaubhaft gemacht dass es sich um einen Betrieb handell be dem der Anteil der Energle-
kosten an den Gesamtkosten mehr a s 3yo beträgt (Berechnung analog zur Härtefallregelung ge-

maß § 27 NEHG 2A22, bas e@rd auf Vorjahresweaten). De Gesamtkosten konnen vereinfacht
ermitte t werden, indem vom Umsatz der Gewin n abgezogen wird (bzw m Ver ustfall der tl msatz
um den Ver ust erhöht w rd).

Liegieine dieserbeiden Voraussetz!ngen vor, k0nnen dieVora!szah ungen für2022 auf5070 des b sher
festgesetzten Betrages herabgesetzt werden. Die IVIög ichke t, die Vorauszah ungen in Einze fä len noch
niedr ger oder mit Nu I festzusetzen, b e bt davon unberührt. Die Antragsiel ung kann wie blsher über
Flnanzon ine erfo qen.

2. WEITERE UPDATES AUS DEM ERTRAGSTEUERRECHT

2.'1 Steuerneutralität des Tausches von Kryptoassets gilt auch für im Betriebsvermögen ge-
haltene Kryptoassets

Der Fachsenat für Steuerrecht der KSW hat iZm den neuen Best rnmungen zur Besteuerung von Kryp-
toassets das BIV]F um Klarste lung gebeten, ob d e Rege ung der N chtbesteuerung des Tausches von
Kryptowahrungen in andere Kryptowahrungen auch für irr Betriebsvermögen geha tene Kryptowährun-
gen anzuwenden ist. Jirngst hat das Bl\,4F bestät gt dass die steuer iche Unbeachtlchkeil des Tausches
von Kryptowährungen gegen Kryptowährungen auch im betr ebl chen Bereich zur Anwendung kommt.
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2.2 Klarstellungen zur steuerfreien ll/litarbeiterbeteiligung

ZUT steuerfre en I\litarbe tergewinnbete I gung haben wir schon in der etzten K lentenlNFO berichtet. ln
der Zw schenze t gab es in e ner BIVIF-lnfo we tere K arste lungen und Anhrorten auf Zwe ie sfragen Die
wchtgsten A!ssagen haben wr nachstehend m Überb ick dargeste lt

Beg riff ,,Gewinnbeteiligung": Darunter w rd die Betei ig!ng der Arbeitnehmer arn unternehmens
rechtlchen Ergebnis vor Z nsen und Sieuern (EBIT) der im letzten Ka enderjahr endenden Wrt
schaftsjahre verstanden Die I\,4itarbeitergewnnbeteiligung lst daher vergangenheitsbezogen als
Beteiligung am Vorlahresergebn s zu verstehen zu welchem die I\l tarbe ter be getragen haben

Ausmaß der steuerfreien Gewinnbeteiligung je lvlitarbeiter: Die steuerfreie lvlitarbeitergew nn-
bete lig!ng beträgt pro Arbeitnehmerlähr ich maxlmal bis zu € 3 000 (Fre betrag, ke ne Freigrenze)

dese ist in das Lohnkonto aufzunehmen und am JahTesohnzettel (116) auszuweisen Darüber
hinaus ist auch eine unternehmensbezogene Decke ung vorgesehen Wenn d e Summe der lähr
ich gewährten Gew nnbete I gungen das !nternehmensrechtlche Ergebn s vor Zinsen Lrnd Ste!ern
(EBIT) der m letzten Kaenderjahr endenden wirtschaftsjahre uberstegt besteht insoweit kene
Steuerfreiheit. Gehört das Unternehmen des Arbeitgebers zu e nem Konzern kann alternativ bei
sämtlichen [Jnternehmen des Konzerns auf das EB T des Konzerns abgeste lt werden

D e Begünstigungsgrenze n Höhe von € 3 000 bezieht s ch auf den Bruttobetrag der Mitarbei-
tergewinnbeteiligung, d.h auf die Gewinnbeteilgung vor Abzug der Dienstnehmerante le zuT So-
zialversicherung.

DieGewinnbete ligung m!ssvon einem Arbeitgeberisd §47 Abs 1 ESIG gewährtwerden Keine
steuerfre e Gewinnbetei gungliegtdahervor wenndePrämieasEntgeltvondrtterSeite,zBvon
der Konzernmutter, an die Arbeitnehmer gewähar wird.
Die H0he der Gew nnbete ligung kann auch von leistungsbezoOenen Kriterien (zB Umsaz Er-

lös, Deckungsbeitrag) abhängig se n

Das Ausmaß der Arbeitszeit (Vollze t oder Teilzeit) hat auf d e rnaxima e H0he der steuerfre en
Gewinnbeteiligung keine Auswirkung.

. Dre steuerfreie Gewinnbeteiligung erhöht nicht das Jahressechstel und w rd aLrch n cht allf
das Jahressechste angerechnet

Unter aktiven Arbeitnehmern werden Personen verstanden welche sich in einem aufrechten
Dienstverhältnis befinden. Dies gili auch dann, wenn lür eine gewisse Zeit ke n Entge tanspruch
gegenüber dem Arbeitgeber besteht (zB Ete.nkarenz) Kein aktives Dienstverhältnis besteht,
wenn dieses n jenem Wirtschaftsjahr, we ches Basis für die Gewinnbeterl g!ng st (=vorangegan
genes Wrtschaftsjahr) arbeitsrechtlich beendet st
Dienstnehmeranteile zur Sozialversicherung welcheaufdesteuerfreieGewlnnbeteiigungent-
fa en, dürfen von der Bemessungsgrund age für die Lohnsteuer nicht abgezogen werden lm
Lohnzettel (L'16 ab 2022) w rd d es in der Vorkolonne zur Kennzah 243 und ln der Kennzahl226
entsprechend berücksicht gt.

3, ARBEITNEHIV]ERVERANLAGUNG 2021

Lohnsteuerpflichtige Einkünfte werden grundsälzlich nachträglch veran agt. Die Veranlagung erfolgt ent-
weder freiwillig (Antragsveranlagung) oder zwlngend (Pflichtveranlagung). Auch wenn die Wohltaten der
ökosozialen Steuerreform 2022 etsl ab der Veranlagung 2022 zur Anwendung kommen, lohnt es sich
auch für die Veranlagung 2021 alle N4öglichke ten auszuschöpfen, um Geld vom Flnanzamt zurückzube-
kommen.

3.1 STEUERERKLARUNGSPFLICHT
Selbst wenn Sle als Dienstnehmer nur lohnsteuerpflichtige Einkihfte erzielen, kann es dazu kommen,

dass Sie eine Einkgmmensteuererklärung (Fotmular E1) abgeben müssen. Dies ist unter anderem

dann der Fall, wenn das
. Jahreseinkommen mehr als € '12.000 beträgt und
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. Nebeneinkünfte von mehr als € 730 erzielt wurden oder

. gleichzeitig zwei oder mehrere Gehälter und/oder Pensionen bezogen wurden, d e berm Lohn-
steuerabzug nicht gemeinsam versteuert wurden oder,

. Absetzbeträge zu Unrecht in Anspruch genommen wuTden odeT

. \l: r ein Homeoffice-Pauschale von mehreren Arbeltgebern in einer insgesamt nicht zustehen-
den Höhe steuerfrei belassen wurde

. Darüberhnaus stene Einkommensteuererkärung abzugeben wenn Kapitaleinkünfte oder En-
künfte aus privaten Grundstücksverkaufen ohne Abfuhr der entsprechender Sondersteuern KESt
bzw lmmoESt erzielt wurden

Sollten Sie nlcht steler ich vertreten sein gi t a s Fr st fLlr d e Einre chung in Papierform der 30.4.2022
oder der 30 6 2022 v a Finanzonline

3,2 VERANLAGUNG ÜBER AUFFORDERUNG DES FINANZAMTS

Spätestens Ende August 2022 erhalten Sie durch []bersendung e nes Sleuerer arungsfoTrnu aTs vom
Finanzamt e ne Aufforderung die Arbeitnehmerveran agung für 2021 bis Ende September 2022 einz!
re chen Dies ist dann der Fal wenn Sie im Jahr 2021 Bezüge aus einer gesetzlichen KGnken" oder
unfallversicherung Rehabiltationsged, Wedereing iederungsge d, EntschädigLrngen für Truppen-
übungen, lnsolvenz-Ausfallsgeld, bestmmte Bezüge aus der Bauarbeiter"Urlaubs- und Abferti-
gungskasse oder Bezüge aus Dienstleistungsschecks bezogen oder eine beantragte Rückzahlung
von Sozialversicherungsbeiträgen erhalten haben oder be der Berechnung der aufenden Lohnsteuer
2021 e n Freibetragsbescheid steuerm ndernd berüc kslcht gt wu rde

3.3 ANTRAGSVERANLAGUNG
Wenn Sie e n Gehalt (oder eine Pens on) bez ehen, dann haben Sie grundsätz ich Iünf Jahre Zeit (frlr
2021 also b s 2026, n 2422 |elzlr",alig lut 2017) einen Antrag auf Arbeitnehmervelanlag ung zu ste len

undGedvomFinanzamtzurückzuhoen.DenAntragkönnenSievöigrisikofreistellenDennsotewider
Erwaaren statt der erhofften Gutschrift eine Nachzah ung herauskommen, kann der AntTag binnen e nes
IMonats ab ZustelLung des Bescheids mittels Beschwerde zurückgezogen werden.

Folgende gute Gründe sprechen für eine AnkagsveTan agung:
. Schwankende Bezüge oder Verdienstunterbrechung (wie zB Cov d- 1 9-Ku rza rbeit, Veränderungen

bei Tellzelbeschäftgung unterjährrger Wiedereinstieg nach Karenz) führen auf das gesamte Jahr
bezogen zu e ner Lohnsteuergutschrift.

. Berücksichtigung von Absetzbeträgen w e Famiienbonus Plus, Alleinverd enea/A lernerz eherab-
seizbetrag, Unterhaltsabsetzbetrag, erhöhier Verkehrsabsetzbetrag SV Rückerstattung (,,Negativ-

steuea'), die nun bei der Berechnung der Jahreslohnsteuer elnfließen.
. Zu den Werbungskosten zahlen unter anderem auch das Pend erpauschale, das Homeoffce-Pau-

schale !nd Ausgaben für ergonom sch geeignetes l\,4obiiar
- Die Berückslcht gung des Pendlerpauschales (Formular L 34 EDV) erfolgt enhrveder über d e lau-

fende LohnverrechnLrng oder im Wege der Arbe tnehmerveranlagung, wobe der Arbeitnehmer an
mindestens 11 Tagen m Ka endermonat von der Wohnung zur Arbe tsstätte fahren muss. Bel we-
n ger Fahrten kommt es zu einer Al quot erung E!Eq§: entfäl t der Arbeltsweg im Jah r 2021 we-
gen Covd-1g-bedingter Kurzarbeit Dienstverhinderung oder Homeoffice-Tät gke t kommt es zu
keiner A iquotierung oder Streichung. D es gi t n cht für den Zeiltaun 1 7.-31.14.2021.

- Das Homeoffice-Pauschale steht für max € 300 für 100 Homeoffce-Tag pro Ka enderlahr zu
Sowe t das n cht sleuerbare Homeoffice-Pauschale des Arbejtgebers den Höchstbetrag von € 3
pro Tag nicht erre cht, kann der Arbe tnehmer d e Differenz als Werbungskosten geLtend machen.

- Ausgaben iürergonomisch geeignetes Mobiliar (Schreibtisch, Drehstuhl, Beleuchtung)für e nen
in der Wohnung eingerichteten Arbeiisp atz können ohne Anrechnung auf das Werbungskosten
pauschae b szu€300 pro Ka enderjahrgetend gemachtwerden E n tlberschreitungsbetrag kann

innerha b des Höchstbetrages iewei s im Folgejahr bis 2023 geltend gemacht werden. Es ist ke ne

Afa anzusetzen. Voraussetzung ist, dass zum ndest 26 Homeoff ce-Tage m Jahr g elelstet werden.
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Hinweis: Ein Teilbetrag von maximaL € 150 kann schon rückwirkend für das Jahr 2020 geltend

gemachi werden. in diesem Fa lvermindert s ch m Jafu 2A21 der Höchstbetrag von € 300 um den

bereits für das .lahr 2020 ge tend gemachten Anteil Das he ßt. dass füt die Jahte 2020 und 2421
geme nsam rraxima € 300 für ergonom sches Mobll ar ge tend genrachl werden konnen

. Sonderausgaben für Krchenbeitrag Spenden Siiftungszuwendungen und Beitrage zur fre wil igen
We tervers cherung und Nachkauf von Versicherungszeiten werden automailsch auf Grund age der
elekhonischen Datenübermittl!ng und bis zum z!lässigen Höchstbetrag berücksichtigt. Zahlungen für
Renten und dauernde Belastungen (Kaufpre s- und Versorgungsrenie) und Steuerberatungskos-
ten sind gesondert im Rahmen der Veran agung geltend zu rnachen weitere Sonderausgaben (zB

fre wilige Kranken oderUnfalverscherung,AusgabenzurWohnraumschaffLrngoder-saner!ng)sind
ab 2021 steuerl ch n cht mehr abselz bar.

. Kosten dre außergewöhnlch und zwangsäufig eMachsen sowe d e wLrtschaftlche Leist!ngsiähig-
ke t wesentlch bee nträcht gen, können als außergewöhnliche Belastung steuer ich abgesetzt wer-
den Dabei wird abhäng g vom Gesamte nkomrnen gestaffe t bis € 36 400 ein Se bstbeha t von 6% b s

zu 12yo abgezogen. Als Berspiele können angefirhri werden: Kosten für die Behandlung von Krank
heiten Rehabi itation und Kurkosten. Fur außergewohn iche Belasiungen in Zusammenhang m t der
auswärt gen Berufsausb ldung von K ndern (pauschal € 110 pro IVonat; Formu ar L1k), Katastrophen-
schäden oder Behinderungen ab 25% (zB Pflegekosten für eine 24h Betreuung) wird kein Se bstbe-
hali abqezoqen

3,4 ANTRAGSLOSEVERANLAGUNG
Sie bralchen nichts tun. das F nanzamt w rd für S e tet g. Wenn S e aussch ieß ich Lohnsteuerpfl chtige
Einkünfte bezogen und bs EndeJun kene Erklarung eingerecht haben ist aufgrund der Aktenlage im
Falle einer Steuergutschrift de Veranlagung durchzuführen Es bleibt lhnen unbenommen binnen 5
Jahren trotzdem e ne Abgabenerklärung abzugeben Diese hebt d e antragslose Veran agung auf.

Am 31.3 2022 endeten die Aniragsfristen für den F xkostenzuschusses 800 000 sowie den Veruster-
satz , nachdem die ursprlrng lche Antragslt sl 31 12.2A21 urn 3 [,4onate ver]ängert woTden war Auch
weiterhin kommt es aber für bestehende Zuschuss nskumente zu AnpassLrngen und Klarsiel ungen, wel
che E ngang n d e lewe lgen Verordnungen und FAQS finden Von besonderer Re evanz für die Unter-
nehmer bzw Antragste ler st die arn 15.3 2022 rnd 16.3 2422 n den Verordnungen ergänzte potenzi-
elle Zuschusskürzung in Zusammenhang mit Bestandszinsen ([/iet. & Pachtaufr^/endLrngen) die auf
Zeiträume behördlicher Betretungsverbote entfallen.

4.1 Zuschüsse auf Bestandszinsen in Zejträumen behördlicher Betretungsverbote
WeirereitsinunsererletztenAusgabenformeriwurdeanLässLchersterhöchstgerichiicherEntsche-
dungen zu M etzahlungen fllr ZeitraLrme behörd icher Betretungsverbote Ende des Jahres 2021 das AB-
BAG Gesetz geändert und erste Rahmenbedingungen für mögliche Rückforderungen von Zuschussen
welche auf Bestandsz nsen während des Zeitraums behörd icher Betretungsverbote beruhen geschaf
fen Rückforderungen haben demnach nsoweitzu erfolgen, als die betragliche G renze von €'12.5oo
pro Kalendermonat und begünstigtem unternehmen überschritten wurde und das Bestandsobjekt
Lnfolge des beh0rdlichen BetretLrngsverbotes tatsach ich n cht nutzbar war. Die betraglche Grenze be-
z eht sich hierbeiauf den jeweLigen ZuschLrssbetrag und git nur fLlr lene Anträge, d e vor dem 31 12.2021
geste t wurden. Rückforderungen haben nuT nsoweil zu edolgen, als das begirnst gte tlnternehmen be

zah te Beslandszlnsen nachträg ich zurückerhä]t.
ln Ergänzung zur gesetzlichen Verankerung m ABBAG-Geseu wurden am 15 3.2022 und 16 3.2422.1ie
VerordnungenzumFlxkostenzuschussl,FixkostenzuschussS00000sowiezudenVerustersätzenlll
und ll angepasst und uinAussagen zur Berücksichtigung von Besiandsz nsen ergänzt. Gemäßden ak-

tue len Verordnungen (VO) sind Bestandszinsen im Rahmen der Zuschussberechnung nur insoweit zu
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berücks chtigen, als das jewellge Bestandsoblekt n den relevanten Zeitraumen tatsächlich für die ver-
traglich bedungenen betrieblichen Zwecke nutzbar war Das Ausmaß der tatsächlichen Nutzbarke t
ist dabeianhand gee gneterAufzeichnungen vom antragste lenden Unternehmen nachzuweisen.

A s Nachweis können zwischen Bestandsgeber und Bestandsnehmer rechtswirksam abgeschlossene
Vereinbarungen heTangezogen werden, die den Grundsätzen des Fremdvergleichs entsprechen und

elne endgültige Einigung auf eine aufgrLrnd der e ngeschränkten tatsachlchen Nutzbarkeit sachge-
rechte (ex ante Betrachtung) Bestandszinsminderung be nhalten

L egt keine diese Voraussetzungen eriülLende Vereinbarung vor kann die tatsächlche Nutzbarkeit auch
vereinfacht anhand des dem Bestandsobjektzuzurechnenden Umsatzausfalls ermittetwerden Diese
Ermiiilung erfolgt analog zur Ermittlung des Umsazrockganges für Zwecke der Zuschussgewährung
Dabe st der auf das einze ne Bestandsobjekt entfa lende umsatz des Vergleichszeitraumes 2019 dem
Umsatz in Zeiträumen behördlicher Betretungsverbote gegenüberzustellen.

m Fa le von Bestandsobjekten die nurteilweise von e nem behördlichen Betretungsverbot betroffen
waren, k0nnen die von e nem behörd chen Betretungsverbot nicht betrotfenen F ächen ber der Berech-
nung der tatsachlichen Nutzbarkeit außer Ansatz ble ben D es a lerd ngs nur unter der Voraussetzung
dass der auf diese F ächen entfa ende Bestandszins m Bestandsvertrag gesondert ausgew esen ist.

lnsgesamt s nd daher folgende Leit n en in Zusammenhang m t Bestandszinsen zu beachienl
I

l

Bestandszinsen dürfen unbeschränkt zuschussw rksam Berücks cht gung finden, wenn auch wäh
rend der Dauer behordlcher Betretungsverbote eine volständige tatsäch iche Nutzbarkeit des Be-
standsoblekts gegeben war. H nsichtlich der tatsachlchen N!tzbarke i ist auf die vertraglch bedun-
genen betreblichen Zwecke abzustelLen (zB Lagerflächen, BLlro)

War das Bestandsoblekt aufgrund der behördlchen Betretungsverbote in der Nutzbarkeii be-
schränkt, kann der h erauf entfal ende Bestandszins lm Ausmaß der taisächlichen (Rest )Nuizbar
keit berücksicht g t we rde n D es kann grundsatz ich m ttels einer Vere nbar!ng zwischen Bestands-
geber und Bestandsnehmer auf e nen reduzierten Bestandsz ns nachgewiesen werden An d ese
Vereinbarung werden ledoch bestimmte Voraussetzungen geknüpft. D ese muss

. rechtswirksam abqeschlosse_ woJden se.n.

. den Grundsätzen des Fremdvergleichs entsprechen (Fremdüblchkertsvermutung bei Ver-
einbarung zwischen fremden Dr tten).

. eine endgültige Einigung beinhalten

. eine sachgerechte Besiandsz nsminderung be nha ten (ex-ante Betracht!ng)
War das Bestandsobjekt aufgrund der behord ichen Belretungsverbote n der Nutzbarket be-
schrankt und iegt kene den oben stehenden KTteTen entsprechende Vereinbarung vor, lst die
taisächLche Nltzbarke t mlttels andeTer gee gneter Unterlagen nachzuweisen wobe vereinfacht
aufden dem Bestandsobjekt zuzurechnenden Umsalzausfa I abgeste lt werden kann. Eine flächen-
mäßigeAufteiung und anteirge Berucksichtigung des Bestandszinses ist nur mög ich, wenn diese
dem Bestandsvertrag zu entnehmen st wobei neben der ante ligen FLäche auch der anteiIge Be-
standsz ns gesondert ausgewesen se n muss

4.2 Aktuelle Judikatur zu Bestandszinsen in Zeiträumen behördlicher Betretungsverbote
lm Jänner 2022 hatte s ch der Oberste Gerichtshof (OGH) erstma s mit der Frage der Mietminderungs-
rechte des lvlieters im zweiten Lockdown-Zeitraum zu befassen Lm konkreten Sachverha t betrieb die
Klagerin eine Gasbrirtschaft die aufgrund des zwe len Lockdowns gesch ossen war Der Vermleter be-
str tl d e tatsächlche Unbenutzbarkeit des Geschäfts okales m t der Begründung dass das Abho en und
Ausl efern von Speisen erlaubt gewesen sei Take away bzw L eferservrce wurde al erdings von der [rie
tern vor und während des Lockdowns nicht angeboten Zu kären wardaher ob berets die abstrakte
Nutzungsmöglichkeit zu einer zumindest teilweisen Brauchbarkeit des Bestandsobjekts und damit
zu elner bloß antellgen Mietzinsminderung führt und inwiefern der Mieter geschäftliche Ersatztätig-
keiten zu ergreifen hat (zB Einrichten eines Lieferserv ces) Der OGH sprach sich in se ner Entscheidung
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füre ne Berücks chtigung abstrakter Nutzungsmogl chkeiten aus D e objektive lvlöglichkeit einen L efer
oder Abholservice anzubieten begründet demnach eine zum ndest teilweise Brauchbarkeit des Be-
standsobjekts Allerdings steht dem I\rieter der Einwand zu, dass die Etablierung einer geschäftlchen
Ersatztätlgke t (h er Llefer oder AbhoLserv ce) n cht (sofo() zumutbar gewesen wäre Eine Unzumlrtbar-
keit wird lt Höchstger cht jedenfal s dann vorliegen, wenn ein nachha iiges Verlustgeschäft zu eMarten
qewesen wäre. Die Beweispf icht trifft hierbeiden Bestandsnehmer.

Fazit: ln se nerlüngsten Entscheidung spricht s ch der OGH frlr eine Berücksichtigung der abstrakten
Nutzungsmöglichkeiten eines Bestandsobjektes aus Diese ist ausgehend vom vereinbarten Ge-
schaftszweck zu ermltteln und f ndet ihre Grenzen ln der Unzumutbarke t. Die Rechtfedigung der Unbe-
nutzbarkeit mit der Tatsache dass Lelslungen bisher nicht in dieser Art angeboten wurden. ist nicht aus-
reichend

lm UnteTschied zur vorliegenden OGH-Entscheidung stelLen die aktuel en Verordnungen und FAQs zu
den Zuschussinstrumenten auf die tatsächliche Nutzbarkeit des Bestandsobjektes ab. Frag ch und
derzeit unklar st daher, ob d e neue OGH-Rechtsprechung und damit d e Berucksichtigung einer abs-
trakten Nutzbarke t noch E ngang in die Prüfung der Geltendnrachung von Bestandszinsen f nden wird

4.3 Ausfallsbonus lll
Die Verordnung zum Ausfalsbonus lll wurde am 15.3.2022 geändert und d e Verpflchtlng des Antrag-
stellers zur Beschränkung der Bon!szahlungen an Vorstände oder Geschäftsführer von bisher
31 12.2021 bszum306.2022verängert.AbdemZeitpunktderVeröffentlichungderRichtinenbszum
3062022 durfe. vom antragstellenden Unternehmen keine Bonuszahlungen an Vorstande oder Ge-
schäftsführer n Höhe von mehr as 50% hrer Bonuszahlung für das W rtschaftsjahr 2019 ausgezaht
werden.

4.4 Verlustersatz und Forschungsprämie
Das BMF hat in einem lnformationsschreiben seine Rechtsansicht zun'r Zusammenspiel von Verluster-
satz und Forschungsprämie mitgeteit Der Verlustersatz stellt e ne steuerfreie Einnahmedar, welche
versch edene Auhlr'andsai(en bezuschusst Da die mit dem Zuschuss tn Zusanimenhang stehenden Auf-
wendungen steuer ich n cht abzugsfäh g sind, können dlese auch nrcht irn Rahmen der Bemessungs-
grund age für die Forschungsprämie berücksichtigt werden.
F0r die Erm ttLung lenes Anteiles der Betr ebsausgaben, der dem steuerl chen Abzugsverbot unter iegt,
so ldaher der steuerfreie Verlustersatz zunächst aufsämtliche im Verlust enthaltenen Betriebsaus-
gaben aufgeteilt werden lnsoweit dese Betriebsausgaben in der Bemessungsgrundlage der For-
schungsprämie BerücksichUgung linden isiderhleraufentfallendeAnteildesVerlustersatzesalslllin-
derung der Bemessungsgrundlage der Forschungsprämie zu berücksichtigen

, illirrlr.!iiHa! !;'i,r\ irl lr1,. -ii .:.\i:::li- :: lrL.l/\FTSIEUERRIcH!=1NlEry

Bere ts im November 2021 wurde der KSIR Warturgserlass 2021 veröffentl cht Auf uber 200 Se ten wer-
den de zahlreichen geseizlichen Neuer!ngen behandelt Besonderes Augenmerk lag dieses lvlal auf
internationa en Themen w e zB der Zinsschranke und hybr den Gestaltungen sowie der COVID-T 9-Ge-
setzgebung. Zusätzlich wurde de höch stge r chtl che Judkatur eingearbeltet. ln diesem Betrag solen
einige w chtige Themen dargestellt werden.

5.1 Hinzurechnungsbesteuerung:
lm Rahmen der COVID-1g-Gesetzgebu ng wurde im Korperschaftsteuergesetz verankeri dass Körper
schaften jedenfals als niedrigbesteueat gelten, d e in e nem Staat ansassig slnd die in der Liste jener

DrittLänder geführt werden die von den EU-Mitglledstaaien a s n chtkooperierende Länder e ngestuft wer-
den DieLstedieserLänderwurdemltStandl2 102021 in d e KSIR aufgenommen.

n Rz 1248aw wird ausgeführt, wie m t Betriebssiätten von aus ändischen Körperschaften, dle der DBA
Fre ste ungsverpflichtung untediegen, firr Zwecke der Erm tt ung der Niedrigbesteuerung zu verfahren
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st Grundsätzlich sind auslandische befreite Betrebsstätten, be derBeurteiungzurNedrigbesteuerung
nicht beachtiich jedoch werden diese dann e nbezogen wenn sich !nter Einbezlehung dieser Betr ebs-
stätten nsgesamt eine N edrigbesteuerung ergibt

5.2 Gruppenbesteuerung
ln Rz 1016 wurde z!r GTuppenbesteuerung von Bete I gungsgemeinschaften festgehalten. dass eine Be
teiigungskörpeaschaft auch nach dem 31 122020ohne neuerrchen Anirag in de Unternehmensgruppe
des Gruppenträgers einbezogen werden kann, wenn das bisherige hauptbeteiligte Gruppenm tg ied al
e ne odeT zusammen mlt einerr blsher minderbeteiligten Gruppenmitglied dem Gruppenträger elne aus-
reichende f nanzielLe Verbindung an der betreffenden Beteiligungskorperschaft vern'ritte t.
Nach Rz 1094 sind im Fale des Untergangs des aus ändischen Gruppenmitgleds ausländlsche Liquida
tonsergebnisse nichi bei der Kürzung des Nachversteuerungsbetrags zu berücksichtigen, welsoche
LiquidaUonsergebnlsse auch bei inländischen Gruppenm t9 iedern n cht mehr innerha b der Gruppe ver-
rechenbar s nd F nale Ver uste werden ebenfaLls n cht berücksicht gt.

Zum Thema d es ,,wirtschalt ichen Ausscheiden" eines aus ändischen Gr!ppenmitglieds wLrrde m War-
t!ngserlass festgehalten - um COVID-19-Hartefalle zu vermeden - dass für die Zwecke der Gruppen-
besteuerung ke ne Bedenken bestehen, nichtvon einemw rtschaftlichen Ausscheiden auszugehen, wenn
in den Jahren 2A2A ond 2021 ausschleßlich a!f Gr!nd der COVID-1g-Pandernie vorübergehend elne
qua ifz erte Umfangsm nderung vorlegt

5.3 Pauschale Wertberichtigungen/Rückstellungen
n unserer Ausgabe 3/2421 haber wir über pauschale Wertberichtrgungen bzw Rückste lungen n den
HighLights aus dem Wartungserlass der E nkommensteuerrichtl nien berchtet. D ese pauschalen Wert,
berichtgungen bzw Rückstellungen sind a!ch für Körperschaften ftröglich und wurden nunmehr lm War-
tungserlass der Körperschaftsteuerrichtlinien ebenfalls berücksichtigt. ln Wrtschaftsiahren d e nach dem
31 12.2020 begnnen, snd dese nun zulassig Palscha e Wertberchtigungen aus einem Forderungs-
Altbestand s nd über fünf Jahre zu verte len.

5.4 Einarbeitungderhöchstgerichtlichen Judikatur
M t denr Wartungser ass wurde die jüngste JLldikatur des VwGH eingearbeitet. Es finden s ch nun Aus
sagen zum konzern nternen EMerb, der für die Firmenwertabschrelbung n der LJnternehmensgruppe
eine Ro le spie t, in den Richtlinien EbenfalseingearbetetwurdedleRechtsprechungzumThemaener
Wurzelausschirttung bei Luxusimmobi en (näheres zum Fal finden Sie n d eser Ausgabe unter,,Aktu-
ele höchstgerichtliche Entscheidungen ) sowie die lüngere Rechtsprechung des VwGH zur verdeckt-Än
Ausschüttung bei de iktischem Verhalten

,l r':\,1tll1l!4.!!:i!l!jI'i.r\r- .ra r,'l,rir :r: lLrtr-

Gewinnausschüttungen an Gesellschafter-Geschäftsführer (GesGF) einer GmbH unieriegen seit

leher der Beitragspflicht nach dem GSVG sofern aufgrund dieser Tätigket nicht schon eine ASVG-
Pf ichtvers cherung vorlag. Se t Jänner 2016 müssen Ausschuitungen an GSVG-pf ichiige GescF einer
GmbH auch verpflichtend beider Kap ta ertragssteueranme d ung (KESt-Anmeldung)angegeben werden
Bis Februar 2020 gab es iedoch keine Rechtsgrundlage für d e Durchführung des Datenaustauschs zw -
schen den F nanzbehörden und der Soz alversicherungsansta t der Selbsiändigen (SVS).

6.1 Datenaustausch
Auf Verordnungsbas s sollten seither folgende Daten aus der KESt-Anmeidung der SVS elektronisch zur
Verftlgung gesteL t werden:

. Sozia versicherungsnu mmer des GSVG pi icht gen GesGF

. Nane des GSVG-p'l-_Lrger GesGF

. BruttobetragderGewinnausschüttung
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Aufgrund e nes techn schen Fehlers konnte d e Ubermittlung der Daten aber schleß ch erst Ende 2021

tatsächlich aufgenommen werden. NLrnmehr st die SVS auch fakiisch in der Lage für zugellossene Ge-
w nnausschüttungen d e enisprechenden Sozialversicherungsbeträge den GesGF vorzuschre ben Des
git rückwirkend für GewinnausschLlttungen, die seit 1.1 2019 zugeflossen sind.

6.2 ;nformation der SVS
Aufgrund der derzeitlgen Rechts a9e übermittelt d e F nanzbehoade d e Ausschüttungsdaten grundsätz

ich nur dann, wenn eine Veranlagung zur Einkommensteuer (mt Einkünften aus selbständiger Arbet
und/oder Gewerbebetreb) erfolgt Andernfalls werden derzeit kene Ausschuttungsdaten an de SVS

D e übermitte ien Daten stammen dabe ausschließLich aus den entsprechenden Angaben in der KESt"
Anmeldung. D e SVS überprüft diese Angaben grundsätzlch nicht W rd e n Einkomnrensteuerbescheid
nkl Ausschüttungen übermilieli werden d ese bei der Festsie lung der endgü tigen Beitragsgrundlage
berückslcht gt. Zur Nachvo lziehbarke t der Berücksicht gung bel der Berechnung der Beitragsgrundlage
werden die Ausschüttu.gen gegebenenfal s n der online einsehbaren Erklärung zur Feststel ung der Bei
tragsgrundlage (BGRL-lnfo) extra angeführt. Resu t ert eine übermittelte Ausschüttung jedoch nicht aus
einer GSVG/FSVG pflichtigen Erwerbstatigkeit, so kann die SVS mit entsprechender Begrirndung um
Überprüf ung ersuchi werden.

6.3 Die SVS vertritt aktuell folgende Rechtsansichti
1 Liegt eine Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 3 GSVG oder § 2 Abs 2 FSVG als GesGF der

ausschüttenden GmbH vor, so ist die Ausschüttung beitragspflichtig Dies g lt unabhängig da-
von, ob es e ne Vergütung der GeschäfisführecTatigke t über se bstandige oder n chtselbständige
Elnkünfte gibt oder nicht

2. Liegt aufgrund e ner anderen se bständ gen Tätigkeit eine Pf ichtve rsicheru n g nach § 2 Abs 1 Z 4
GSVG (Neuer Selbständiger) aufgrund einer abgegebenen Vers cherLrngserklärun9 (ÜberschreF
tung der Versicherungsgrenze) im Ausschüttungsjahr bereits vor und ist die Täiigkelt als Ge
schäftsf!hrer einer GmbH nicht bekannt, so st d e Ausschütt!ng nur beitragspllichtig wenn eine
(nicht nach dem ASVG versicherte) Tätigkeit als Geschäftsführer der GmbH vorliegt und (auch)
aufgrund derGeschäftsführung nach § 2 Abs 1 Z4 GSVG relevante Einkünfte (§ 222 1 bis 3 und
5 und/oder§ 23 ESIG)vor iegen. Da in der KESt Anmeldung erkärtwrd dass genau diese Kons-
ielat on (GSVG-pflcht ge Tätigkeit als GesGF einer GmbH)vor iegt erfo gteine Überprr.rfung durch
die SVS nur auf Ersuchen

3. Liegt m Ausschilttungsjahr noch keine GSVG Versicherung vor und wird ein Einkommensteuer-
besche d mit Einkünften aus seLbständ ger Arbe t !nd/oder Gewerbebetrieb inkl. Ausschüttungen
Lrbermttelt glli das unter Punki(2) dargelegte Werden gegenuber der SVS keine gegenteilgen
Angabenzu derden Einkünften zugrunde legenden Tätig ke it g emacht wird aufgrund derAngaben
in der KESt-Anme d ung davon ausgegangen, dass eine GSVG-pfl chtige Tatigkeit als GesGF e ner
GmbH vorliegt. Die A!sschrlltung ist somit beifagspflichtig E n Gegenbeweis istledoch moglch

4. Ausschüttung per se können keine Versicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG begründen

Ergibt slch durch die Berücksichtigung der nachgemeldeten Ausschüttungen e ne Erhöhung elner
berets endgültig festgestellten Beitragsgrundlage so wird de Beitragsdrfferenz bei laufend Vers -
cherten lm Rahmen der vier Quartalsvorschreibungen des Jahres 2022 in vrer Te beträgen vorgeschre-
ben. Je nachdem, ob e ne a lgeme ne Nachforderung berets vorgeschreben wurde oder nichl erfo gt
dies getrennt (nur die aus der AusschrlttLrng resu tierende Be tragsdifferenz) oder geme nsam m t der
ursprünglichen Nachbelastung (gesamte Beitragsdifferenz). Ergab de Feststellung der endgültigen
Beitragsgrundlage eine Gutschrift und führt die Nachmeldung der Ausschüttungen zu einer Erhöhung
der endgültigen Beitragsgrundlage, so wird de aus der A!sschüttLlng resu tierende Beitragsd fferenz
ebenfalls in vier Teilbetragen vorgeschreben Be bereits beendeter Versicherung (Stornofall) edolgt
d e Vorschre bung h ngegen zur Gänze im ersten Quartal 2022
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6.4 Besonderheiten tletreffend Pensionen

Ausnahme betreffend die sog ,Versteinerung". Betrifft d e Nachmeldung der Ausschüttungen Zeit-
räume firrdie lzm enem Pensionsfeststellungsverfahren vorläufge Beitragsgrundlagen verstei
nert wurden edo gt aufgrund der Ausschüttungen !9i!9 Anderung der Beitragsgrundlage.

!!!.Wq!g Laut SVS st n cht auszusch ießen, dass aufgrund der Berücksichtigung der A!sschül
tungen rückwirkend e ne Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG festgestellt wird lnd
diese Pfl chtve rsicheru ng gegebenenfals pensionsschädlich isi Ob Pensionsleistungen gegebe-

nenfa s zurückgefordert werden können w rd im Einzelfal entschieden

Besondere Höherversicherung (fürerwerbstätge Pensonisien): S nd aufgrund derAusschüttun-
gen endgultige Be tragsgrundlagen fr.lr Zeiträume ab dem PensionsstLchtag (s nd nlchtvon derVer-
ste nerung betroffen) zu erhohen, ist grLrndsatzLch auch die besondere HdheNersicheaung anzu-
passen

Ausschültungen ste en nur ausnahmsweise Erwerbseinkommen iSd Pensionsversicherung
dar, die Beudeilung erfo gt m Einzelfal.
Bei Ausschottungen handelt es slch um anrechenbares Nettoeinkommen iZm der Ausgleichszu-
lage

7. SPLITTER

7.1 Die,,Unshell Richtlinie" - ein weiteres lnstrumentzur Bekämpfung von Steuervermeidung
D e ELlropäische Komm ssion veröffentl chte einen R chtl n enänderungsenhr,r'urf mit dem Ziel der Verhin
derung der Einschalt!ng von Eriefkastenfirmen (,,she// ertliles'l Vorbehaltlich der Zustimmung durch die
Mitg ieder schaffi damit die EU die dritte.Ärli Iax Avoidance Richtlinie" fÄ7D 3), welche ein wichtiges
lnstrument gegen internaUona e Steuerverme dung se n konnte.

Die ATAD 3 findet auf alle lJnternehmen, ungeachtet ihrer Rechtsform, Anwendung die wirtschait iche
Tätgketen ausüben, in einem EU-Mitgliedstaat ansässig sind und berechtigt sind, eine steuerliche
Ansässigkeitsbescheinigung ausgestellt zu bekommen. Ausgenommen s nd jene Unternehmen, die
ein angemessenes I\laß an Transparenz au6reisen, w e zB börsennotlede Unternehmen oder regu ierte
Finanzunternehmen.
lst e n Unternehmen nicht ausgenommen, so wlrd ein ZWqis&!9.9I§!-bsE!Z!es! durchgeführt um Brief-
kastenfirmen zu identiftz eren.
ln der ersten Stufe (Gaieway-fest) w rd die Art der Einkünfte, die grenzüberschreitenden Tätigke ten so-
wie das Management überprüft. Dabe müssenfogendeKrterienkumuatverfültsein

. Mehr a s 75% der Erlöse der letzten zwei Steueriahre setzen sich aLrs re evanten Einkünften zu-
sammen Darunter fal en rm Wesent ichen pass Ve Einkünfte w e Z nsen und sonstige Edräge aus
Finanzvermogen einschließlch solcher aus Kryptowährungen L zenzen D v denden, aber auch
Einkünfte aus unbeweglchem und beweglchem Vermögen Unternehmen, die ke ne Einkünfte ea
wrtschaften fa len dennoch unter diesen Punkt, wenn der Buchwert bestmmier Vermögensge-
gensiande mehr als 75% des Gesamtvermögens des Unternehmens überschretet.

. Das lJnternehmen erwirtschaftet mehr als 60% se nes E nkommens durch grenzüberschreitende
Tätigkeiten oder mehr als 60% der Vermögenswerte des t-lniernehmens iegen außerhalb des Etl-
Ivlitgledstaates in dem es ansassig ist

. Das Unternehmen hat in den vergangenen zwei Steuerjahren seine egeneVerwatung an Dritte
ausgelagert

ln der zweiten Stufe muss das Unternehmen sofern ihm nach dem,,Gateway Test ein hohes Rsko
anhaftet, in derjährllchen Steuererklärung bestimmte lnd katoren nachweisen

. Das Unternehmen verfugt lm lvl igliedstaat uber Geschaftsräum ichke ten

. Das Unternehmen nützt zumindest ein Bankkonto akUv innerhaib der EU

. Das Unternehmen verfugt über ein eigenes akt ves IManagement oder elgene Arbeitnehmer, die ln

der Nahe des Unternehmens ansassig sind
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Kann das lJnternehmen einen dieser lnd katoren n cht nachweisen oder nicht zufriedenste lend be egen
besteht die Vermutung einer Briefkastenfjrma im S nne der Richt in e Eine Wderlegung dieser Ver-
mut!ng ist durch zusätzllche Beweismittel mögllch. Diese Wider egung g lt für 1 Jahr (verlängerbar auf 5
Jahre) und es besteht die [,'logl chkeit aLlf BefreiL]ng von der N4e depf icht mange s Vodiegens eines SteLr-

ervorte ls

Wird ein substanzLoses Unternehmen (Briefkastenlirma) vermutet und n cht widerlegt keten folgende
steuerlchen Sanktionen e n

. Die Versagung von Steuervorteien aufGrund eines DBA der l\,4uttecTochter-R cht ne lnd der
Richtlinie über Zins- und Llzenzgebühren

. Die Anteiseigner der Briefkastenfirma werden rn hren Ansässigkeitsstaaten so besteuert, als wä-
ren ihnen die EinkL.lnfte direkt zugef ossen (,,steuelicher Durchgriff).

. Es werden keine bzw nur elngeschränkte steuerllche Ansäss gkeltsbescheln gungen ausgestellt

Neben den steuer chen Sanktionen werden die lvlltgliedstaaten verpfichtet, effektive verhaltnismaß ge

und abschreckende Strafen einzuführen Die Mindeststrale ist mit 5% des im jeweiligen Steuerjahr
erzielten umsatzes vorgesehen, wenn ein be richtspf icht ges Unternehmen selnen Erklä ru ngspf ich ten
nicht nachkommt oder faLsche Angaben mach1. Zwar sollen diese Vorschriften - vorbehalUich der Zu-
stimmung der Mitgliedstaaten - erst ab 2024 gelten, die Substanzprüfung wird sich hingegen zum
Teil bereits auf die Vorjahre 2022 und 2023 beziehen.

7.2 lvlietrecht - Erhöhung des Richtwertmietzinses und der Kategoriebeträge

Die mit'1.4.2021 gesetzlich vorgesehene und aufcrund der Corona,Pandemle verschobene Wedanpas-
sung der Richtwerte und Kategoriet eträge wurde nun vom Gesetzgeber am 31.3 2022 durchgefrlhrt.
Für [,4ieter in ener Wohnung, die dem Volanwendungsberech des IV]RG unterliegt gelten künftig fol
gende Richtwerte in (€h'?)

Bei aufrechlen lvlietverträgen w rd d e Anhebung des Kategoriemietzinses ,rühestens ab 1.5.2022
möglich sein Dafur sind folgende Voraussetzungen not\,vend g

/ Vertraglche Werts cherungsvereinbarung
,/ E n Erhohungsbegehren muss schriftl ch erfo gen und nach dem 1.4.2022 abgesendet werden
,z Das Schreiben muss spätestens 14 Tage vor dem Fällgkeitstermin beim IVlieter einlangen (E-l\,,laiL

oder Fax ist ausre chend)
/ Langt das Begehren zu spät ein st d e Anhebung erst zum nächsten Fälligke tstearrin möglich

U!]gqi§: Gemäß § 2 Abs 1 Sach bezugswerteverordnung ist für kostenlos oder verbill gt an Arbe tneh mer
zurVerfügung geste lten Wohnraum der Rlchfur'ertvom 31.10. desVorlahres als Sachbezug anzusetzen.
Die neuen R chhr,r'erie sind daher ab 1 1 2023 be der Erm ttlung der Sachbezugswerte anzusetzen

7.3 LJnternehmerbestätigungrürdielnvestitionsprämie
FürdielnanspruchnahrnederCOVD-19-lnvestitonspränrie sl es erforderlich dass der Antragstel er ein
Unternehmen isd § 1 UGB ist. ln der Praxis treten diesbezuglch zahlreiche Zweifelsfragen auf wie zB

Abgrenzung bloße Vermögensver\]Va tung vs hinreichendew rtschaftlicheTäugkeit nsbesondere beiVer-
m etung & Verpachtung (natür iche Personen vs Gese lschaften) und Ho dinggesel schaften; Trennung in

Die seit dem 1.4.2022 gult gen Kategoriebeträge (€/m') können S e fo gender L ste entnehrnen:

Bqld Kin NO OO I Sbq Simk Tirol vbq
Richh,verrm'? 5,61 724 6,31 6.66 I 8,50 8.49 7,50 944 6,15
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8.

Besitz- und Betriebsgesellschaft, hinre chend ,werthafte" bzw marktgangige Leistungen bei ausschließ-
lich konzern nternen Leistungen (Dienst eistungen gegenLlber einer oder rnehreren KonzerngeselLschaf-
ten).

Die aws verlangt im Zusammenhang mit der Prüfung der unternehmereigenschaft gegebenenfa ls
auch eine BestäUgung durch einen Steuerberater bzw Widschaftsprüfer oder Bianzbuchha ter Vordie-
sem H ntergrund übermitielt die aws ein auszufülendes und zu unterfertigendes Formular mit Fragen
betreffend Geschäftsmodell/Tät gkeit I\,4itarbe teranzahl, il ber Vermogensverwaltung h nausgehendeent.
geltiche Le stlrngen, konzerninterne und externe Leist!ngen Vermietung^/erpachtung durch Einzelun-
ternehmer sow e Leistungen öfientlcher Unternehmen.
lm aws-Formular werden dle allgemeinen Grundsätze iS § 1 UG B (PLtnkt 1 ) sow e Ausführungen zu den
oa Sonderkonstellationen (Punkt 2) dargelegt. Zu den verangten Bestätigungen der Steuerbera-
tung^/virtschaftsprüIung/Bilanzbuchhaltung (Punkt 3) w rd nun klargestelt, dass diese Bestätigungen
des W rtschaftstreuhanders led g ich ,,als Grund age zur rechtltchen Würdigung des Vor iegens der Un-
ternehmere genschaft nach § 1 UGB" d enen Der involvierte Sieuerberater etc hat s ch somii Ledlg ich
m t einzelnen Metkmalen der Unternehmereigenschaft auseinanderzusetzen, während etztere endgultig
von der aws selbst zu beurte len ist.
Urn diese Bestät gLrng moglchst praktikabe zu gestalten g bt es seit Anfang lvlärz 2022 eln Formblatt
der aws für die Bestätigung der Unternehmereigenschaft, we ches vom Sieuerberater / W rtschafts-
prüfer / B anzbuchha ter m t mogl chst wenig Aufur'and ausgefü lt werden kann

OGH: Gänzliche unbrauchbarkeit des Bestandsobjekts trotz l\löglichkeit von Take-away bzw
Lieferservices in der Gastwirtschaft?:
lm vor egenden Fa I hat der OGH trotz der Tatsache. dass der Loka betreiber weder Take-away
noch e nen Lieferservice angeboten hat, eine teiweise Nutzltarke t des Geschäftsloka s grundsätz
ch belaht D e Unbenützbarke t eines Bestandsoblekt w rd anhand e nes objekt ven l,4aßstabs be'

ude lt d e elne gänzl che tlnbenützbarke t aussch ießt, sofern d e l\4ögl chke t besteht, einen Tei des
Obiekts zu nutzen S ehe dazu ausführ ch den Beitrag ,,Update Corona'Unterstützungen 2022

VwGH: Abtretung eines Anteils an einer grundstückshaltenden KG kann lmmoESt auslösen:
Werden Anteie an e ner grundstircksha tenden KG abgetreten, so wird auf Grund des Durchgriffs
pr nzips dies a s (anteilige) Übeilragung des Grundstücks angesehen Wird e n Kommand tanter an
ener grundstückshatenden KG, welcher im Prvatvermögen gehalten wrd, veräußert solöstdies
lmmobll enertragsteuer aus

VwGH: Die [JlD-Nummern beim Dreiecksgeschäft: lrn vorl egenden Fa I hat e]ne n der Schwe z
ansassige GmbH Rohö aus talen nach S owen en verkauft und d rekt versendet D e Schweizer
GmbH verfügi neben einer österre chischen U D-Nummer die be m vor iegenden Dre ecksgeschäft
veMendet wurde, auch über e ne s owenische UID Nummer. Das b oße Vorhandense n e ner s o

wenischen U D Nummer si für e n ordnungsgemaßes Dreiecksgeschäfl n cht schäd lch, da es ed g

ich relevant ist. welche tllD-Nummer tatsachlich verwendet wird

VWGH: Keine Verjährung bei abgeleiteten Abgabenfestsetzungen: Wird vom Fnanzamt ein
Feststel ungsbescheid er assen der darnit n Zlrsarnmenhang stehende abgeleitete E nkommen
bzw Korperschaftsteuerbescheid aber nicht so kann keine Verlahrung der Fesisetzung fürdle ab-
geleiieten Besche de e ntreten, wenn d e dem Feststel ungsbesche d zu Grunde I egende Steuerer-
k ärung vor Ab auf der Verlährungsfrist e ngereicht wurde. Die E nre chung der Steuererk ärung gilt
gem BAO als Antrag auf Festsetzung, we cher e nzig und a le n einen abgeleiteten Bescheid aus Ö'

sen kann E n gesonderter Antrag auf Festsetzung eines abgeleiteten Bescheids sieht dle BAO nicht

VOT.
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9. TERMINE APRIL BIS JUNI 2022

Folgende Terminllbersicht zum besseren Überblick der im 2. Quartal 2022 anstehenden Fristen und
Termine.

APRIL 2022
10.4.2022 bls spätestens 30.9.2022: Antrag auf Auszahlung der 2.Tranche des Verlustersatzes lll.
10.4.2022 bis spätestens 9.7 2022: Antrag auf Auszahlung des Ausfallsbonus lll für den Kalendermonat

Mätz 2422
30.4.2022: Die Meldung der Eu-OSS-Umsätze hat nach Ablaufdes l.Quartals 2022 binnen I\Ionatsfrist

zu erfolgen. Die Zahlung der angefa lenen lJmsatzsteuern hat bis 30.4 2022 auf ein eigenes
von der Finanzverwaltung eingerichtetes Steuerkonto zu erfolgen. Sollten in einem Quartal
keine Umsätze getätigt worden sein, st eine Nullmeldung abzugeben.

30.4.2022: Elnreichung der Sleuerklärungen 2021 in Papierform

MAt 2022
2.5 2022: Antag auf Gewährung eines Härtefallfonds der Phase 4 für Zeiträume bis zum 31.3.2022
9.5.2022: Antrag auf Gewährung des Ausfallsbonus lll fitr den Kalendermonal Jännet 2022

JUNt2022
9.6.2022: Antrag auf Gewährung des Ausfallsbonus lll für den Kaiendermonat Februar 2022
30 6.2022: Einreichung der Steuerklärungen 2021 via Finanzonline
30.6.2022: Beantragung der 2. Trancho des Ve,lusteßatzes ll (Zeitra!m JLlli bis Dezember 2021)
30.6 2022: Vor6teuercßtattung bei Drittlandsbezug

Ausländlsche lJnternehmer, die ihren Sitz außerhalb der EIJ haben, können noch bis
30.6.2022 einen Antrag auf Rückerstattung österreichischer Vorsteuern 2O2i stellen. Belege
über die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer und sämtliche RechnLrngen sind im Original dem
Antrag beizulegen. Die Frist ist nicht verlängerbarl Auch im umgekehrten Fall, nämlich fitr
Vorsteuerverglltungen österreichis6her lJnternehmer im Drittland (zB Serbien, Schweiz, Nor-
wegen) endet am 30.6.2022 die Frist für Vergütungsanträge des Jahres 2021.
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